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(54) STECKBECKEN

(57) Ein Steckbecken zur Aufnahme von menschli-
chen Ausscheidungen, mit einem von einem Boden (2)
und einer Seitenwand (3) gebildeten Becken (1), wobei
sich an die Seitenwand (3) ein als Sitzfläche dienender
Rand (4) anschließt, wobei der Rand (4) eine Öffnung
(5) begrenzt und wobei das Becken (1) aus verfestigtem

Papier- und/oder Pappmaterial hergestellt ist, dadurch
gekennzeichnet, dass ein aus verfestigtem Papier-
und/oder Pappmaterial hergestellter Deckel (6) vorgese-
hen ist, der form- und/oder kraftschlüssig an und/oder in
und/oder auf dem Becken (1) anbringbar ist und die Öff-
nung (5) vollständig verschließt.
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Beschreibung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Steckbecken zur Auf-
nahme von menschlichen Ausscheidungen, mit einem
von einem Boden und einer Seitenwand gebildeten Be-
cken, wobei sich an die Seitenwand ein als Sitzfläche
dienender Rand anschließt, wobei der Rand eine Öff-
nung begrenzt und wobei das Becken aus verfestigtem
Papier und/oder Pappmaterial hergestellt ist.
[0002] Steckbecken der eingangs genannten Art sind
seit Jahren aus der Praxis bekannt und werden auch als
Stechbecken, Schieber, Bettschüssel oder Bettpfanne
bezeichnet. Entsprechende Vorrichtungen werden vor
allem in Krankenhäusern eingesetzt, um bettlägerigen
Personen Stuhlgang und/oder Wasserlassen im Bett zu
ermöglichen.
[0003] Zur Verwendung des Steckbeckens wird dieses
im Allgemeinen von einer Hilfsperson, beispielsweise
dem Pflegepersonal, zwischen Bett und Benutzer ge-
schoben. Daher ist der Begriff der "Sitzfläche", die durch
den oberen Rand des Steckbeckens gebildet wird, im
weitesten Sinne zu verstehen, da der Benutzer im Nor-
malfall liegt und somit nur bedingt eine sitzende Position
auf dem Steckbecken einnimmt. Weiterhin ist wesentlich,
dass im Allgemeinen nur ein Teil des Randes als Sitzflä-
che verwendet wird.
[0004] Aus der Praxis ist es bekannt Steckbecken aus
Edelstahl herzustellen, um diese sterilisieren zu können.
Weiterhin ist es bekannt, die Steckbecken mit einem De-
ckel zu versehen, um die Ausscheidungen aus hygieni-
schen bzw. ästhetischen Gründen abdecken zu können.
Die Reinigung und Sterilisation von aus Stahl hergestell-
ten Steckbecken ist jedoch problematisch, da die Aus-
scheidungen oftmals Krankheitserreger enthalten, so-
dass für das Reinigungspersonal ein erhebliches Infek-
tionsrisiko besteht. Des Weiteren ist das Reinigen für das
Personal schlicht unangenehm. Gleiches gilt für Steck-
becken, welche aus Kunststoff hergestellt sind.
[0005] Aus der DE 1 218 658 ist ein Steckbecken vor-
bekannt, das aus Papiermasche oder Papierbrei herge-
stellt ist. Dieses Material wird zu einem festen, ohne zu-
sätzliche Halterung benutzbaren, Feuchtigkeit aufsau-
genden und sich auflösbaren Steckbecken geformt. Das
Steckbecken kann nach der Verwendung zusammen mit
den Ausscheidungen entsorgt werden, da es als Weg-
werfprodukt ausgebildet ist. Eine Sterilisation des Steck-
beckens ist daher nicht notwendig.
[0006] Bei dem gattungsbildenden Steckbecken ist je-
doch problematisch, dass das Hilfspersonal - nach wie
vor- in Kontakt mit den Ausscheidungen kommen kann.
Insbesondere besteht die Gefahr des versehentlichen
Verschüttens der Ausscheidungen aus dem Becken. So-
mit ist auch bei dieser Konstruktion die Infektionsgefahr
äußerst hoch ist.
[0007] Der vorliegenden Erfindung liegt daher die Auf-
gabe zugrunde, ein Steckbecken zur Aufnahme von
menschlichen Ausscheidungen derart auszugestalten
und weiterzubilden, dass mit konstruktiv einfachen Mit-

teln eine sichere Handhabung unter Minimierung eines
Infektionsrisikos ermöglicht ist.
[0008] Erfindungsgemäß wird die voranstehende Auf-
gabe durch die Merkmale des Anspruchs 1 gelöst. Da-
nach ist das in Rede stehende Steckbecken dadurch ge-
kennzeichnet, dass ein aus verfestigtem Papier-
und/oder Pappmaterial hergestellter Deckel vorgesehen
ist, der form- und/oder kraftschlüssig an und/oder in
und/oder auf dem Becken anbringbar ist und die Öffnung
vollständig verschließt.
[0009] In erfindungsgemäßer Weise ist zunächst er-
kannt worden, dass die zugrundeliegende Aufgabe
durch die geschickte Ausgestaltung eines Deckels in ver-
blüffend einfacher Weise lösbar ist. Dazu ist ein mit dem
Becken korrespondierender Deckel vorgesehen, mit
dem die Öffnung des Beckens sicher form- und/oder
kraftschlüssig verschließbar ist, sodass das Hilfsperso-
nal bei der Entsorgung des Steckbeckens nicht mit den
Ausscheidungen in Berührung kommen kann. Durch die
erfindungsgemäße Konstruktion ist es somit möglich,
das als Wegwerfprodukt ausgebildete Steckbecken nach
dem Gebrauch sicher zu verschließen und der Entsor-
gung zuzuführen.
[0010] An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass
es sich bei dem Papier- und/oder Pappmaterial beispiels-
weise um ein aus Zellstoff und/oder Holzstoff (Holzschliff)
hergestelltes Material oder um ein aus Zellstoff bzw. Alt-
papier gefertigtes Material handeln kann. Das Material
kann in Form eines Breis bzw. einer wässrigen Papier-
stoffsuspension vorliegen, der bzw. die mit einem Bin-
demittel versetzt wird, sodass es nach der Erzeugung
der gewünschten Form aushärtet. Wesentlich ist hierbei,
dass das Material im weitesten Sinne auf Papier- bzw.
Zellstoffbasis hergestellt ist, im ausgehärteten Zustand
die nötige Stabilität aufweist und einfach zu entsorgen
ist. Zur Vereinfachung des Herstellungsprozesses kön-
nen das Becken und der Deckel in besonders vorteilhaf-
ter Weise aus dem gleichen Material hergestellt sein.
[0011] In vorteilhafter Weise kann das Becken aus ei-
ner Innenschale und einer Außenschale ausgebildet
sein. Durch diese konstruktive Maßnahme ist die Stabi-
lität und Dichtheit der Vorrichtung verbessert und somit
eine hygienische Handhabung des Steckbeckens er-
möglicht. Dabei kann die Innenschale in die Außenschale
eingesteckt, eingeclipst bzw. mit dieser verrastet sein -
beispielsweise über miteinander korrespondierende Ma-
terialausnehmungen und Materialerhebungen. In beson-
ders vorteilhafter Weise ist die Innenschale derart aus-
gebildet, dass sie den oberen Rand der Außenschale
umschließt bzw. umgreift und somit den Rand des Be-
ckens bildet. Sowohl die Innenschale als auch die Au-
ßenschale können aus verfestigtem Papier- und/oder
Pappmaterial bestehen.
[0012] Um die Handhabung für das Hilfs- bzw. Reini-
gungspersonal noch sicherer zu gestalten, können das
Becken und/oder der Deckel zumindest teilweise eine
imprägnierte Oberfläche aufweisen. Dadurch wird ein
Austreten von Flüssigkeit aus dem Behälterinneren ver-
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hindert, sodass Krankheitserreger nicht durch das Ma-
terial des Steckbeckens an die Oberfläche gelangen kön-
nen. Des Weiteren ist denkbar, dass dem zur Herstellung
dienenden Papier- und/oder Pappmaterial bereits ein
Flüssigkeit abweisendes Mittel zugesetzt ist, so dass das
Becken und/oder der Deckel insgesamt aus einem Flüs-
sigkeit abweisenden Material hergestellt sind.
[0013] Als weitere Maßnahme zur Verbesserung des
hygienischen Umgangs mit dem Steckbecken können
das Becken und/oder der Deckel zumindest bereichs-
weise eine Krankheitserreger abtötende Beschichtung
aufweisen, insbesondere an dem Rand. Eine entspre-
chende Beschichtung wirkt sich nicht auf die Entsorgung
des Steckbeckens aus, bietet jedoch einen idealen
Schutz des Hilfspersonals vor Krankheitserregern. Der
Begriff "Krankheitserreger" beschreibt dabei einen Stoff
oder einen Organismus, der in anderen Organismen ge-
sundheitsschädliche Abläufe verursachen kann. In der
Medizin ordnet man solchen Krankheitserregern die Ei-
genschaft der Pathogenität zu. Der Begriff "Krankheits-
erreger" ist somit identisch mit dem Begriff "pathogen".
Krankheitserreger können erfindungsgemäß Mikroorga-
nismen und Viren sein. "Mikroorganismen" umfassen er-
findungsgemäß Algen, Bakterien, Parasiten und Pilze.
[0014] In weiter vorteilhafter Weise kann an dem Be-
cken und/oder an dem Deckel zumindest bereichsweise
ein Flüssigkeit aufnehmendes Material angeordnet sein.
Dabei kann es sich beispielsweise um einen Superab-
sorber oder ein anderes schwammartige Material bei-
spielsweise auf Papier- bzw. Zellstoffbasis handeln. Es
bietet sich an, das Flüssigkeit aufnehmende Material in-
nerhalb des Beckens anzuordnen, sodass flüssige Aus-
scheidungen von diesem aufgenommen werden und ein
"Verschütten" vor dem Verschließen der Öffnung mit
dem Deckel verhindert wird. Bei einer zweiteiligen Aus-
gestaltung des Beckens kann das Flüssigkeit aufneh-
mende Material auch zwischen der Innenschale und der
Außenschale angeordnet sein.
[0015] Zur Realisierung einer form- und/oder kraft-
schlüssigen Verbindung zwischen Deckel und Becken
bzw. Innenschale kann der Deckel einen mit der Öffnung
korrespondierenden Vorsprung aufweisen. Dadurch ist
der Deckel über den Vorsprung an bzw. in dem Becken
fixierbar. In vorteilhafter Weise ist die Ausnehmung et-
was größer Dimensioniert als die Öffnung, um eine Pres-
spassung zu erzeugen. Des Weiteren ist denkbar, dass
der Rand des Beckens bzw. der Innenschale in die Öff-
nung hinein ragt, sodass der Deckel im geschlossenen
Zustand hinter diesen Bereich eingreift und somit eine
sichere form- und kraftschlüssige Verbindung im Sinne
eines Snap-In-Verschlusses bzw. Steck-Verschlusses
realisiert ist. Alternativ oder zusätzlich können an dem
Rand des Beckens und dem Deckel miteinander korre-
spondierende Vertiefungen und/oder Ausnehmungen
und/oder Erhebungen ausgebildet sein, um den Deckel
- im Sinne eines Snap-In-Verschlusses bzw. Steck-Ver-
schlusses - an bzw. auf dem Becken zu fixieren. Bei einer
zweiteiligen Ausgestaltung des Beckens können die Ver-

tiefungen und/oder Ausnehmungen und/oder Erhebun-
gen an der Innenschale des Beckens ausgebildet sein.
An dieser Stelle sei darauf hingewiesen, dass die voran-
stehend genannten Verbindungselemente an dem Rand
derart ausgestaltet sein sollten, dass keine weitere Öff-
nung in das Beckeninnere realisiert ist, um ein Austreten
der Ausscheidungen zu verhindern.
[0016] Zur Vereinfachung der Handhabung des Steck-
beckens für das Hilfspersonal kann an dem Rand eine
als Handgriff dienende Mulde ausgebildet sein. An dieser
kann das Steckbecken nach der Verwendung unter der
Person herausgezogen werden.
[0017] In weiter vorteilhafter Weise kann - beispiels-
weise am Rand des Beckens bzw. der Innenschale - ein
Depot zur Aufnahme von Toilettenpapier bzw. Feuchttü-
chern und/oder Desinfektionstüchern ausgebildet sein.
Durch diese konstruktive Maßnahme ist die Handhabung
des Steckbeckens nochmals vereinfacht, wodurch die
Gefahr, dass Ausscheidungen während der Handha-
bung versehentlich ausgeschüttet werden, minimiert ist.
Weiterhin kann der Rand des Beckens bzw. der Innen-
schale eine Beschichtung mit einem weichen Material
aufweisen, um bei bettlägerigen Benutzern das Auftreten
eines Dekubitus zu verhindern. Alternativ oder zusätzlich
können das Becken und/oder der Deckel zumindest be-
reichsweise parfümiert ausgebildet sein. Im Konkreten
kann die Parfümierung durch ein an der Vorrichtung, bei-
spielsweise an der Innenseite oder der Außenseite des
Deckels, angeordnetes Parfum-Vlies realisiert sein. Al-
ternativ können das Becken und/oder der Deckel bei-
spielsweise mit einem entsprechenden Stoff besprüht
bzw. beschichtet sein. Diese konstruktive Maßnahme
dient zur Verminderung der bei dem Gebrauch der Vor-
richtung auftretenden unangenehmen Gerüche.
[0018] Es gibt nun verschiedene Möglichkeiten, die
Lehre der vorliegenden Erfindung in vorteilhafter Weise
auszugestalten und weiterzubilden. Dazu ist einerseits
auf die dem Anspruch 1 nachgeordneten Ansprüche und
andererseits auf die nachfolgende Erläuterung bevor-
zugter Ausführungsbeispiele der Erfindung anhand der
Zeichnung zu verweisen. In Verbindung mit der Erläute-
rung der bevorzugten Ausführungsbeispiele der Erfin-
dung anhand der Zeichnung werden auch im Allgemei-
nen bevorzugte Ausgestaltungen und Weiterbildungen
der Lehre erläutert. In der Zeichnung zeigen

Fig. 1 in einer schematischen, geschnittenen Darstel-
lung ein Ausführungsbeispiel eines erfindungs-
gemäßen Steckbeckens,

Fig. 2 in einer schematischen, geschnittenen Darstel-
lung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Steckbeckens,

Fig. 3 in einer schematischen, geschnittenen Darstel-
lung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Steckbeckens,
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Fig. 4 in einer schematischen, geschnittenen Darstel-
lung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Steckbeckens,

Fig. 5 in einer schematischen, geschnittenen Darstel-
lung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines er-
findungsgemäßen Steckbeckens und

Fig. 6 in einer schematischen Aufsicht ein Ausfüh-
rungsbeispiel eines Beckens eines erfindungs-
gemäßen Steckbeckens.

[0019] Fig. 1 zeigt in einer schematischen, geschnitte-
nen Darstellung ein Ausführungsbeispiel eines erfin-
dungsgemäßen Steckbeckens. Das Steckbecken um-
fasst ein Becken 1, das von einem Boden 2 und einer
Seitenwand 3 gebildet wird. An die Seitenwand 3 schließt
sich ein zumindest bereichsweise als Sitzfläche dienen-
der Rand 4 an. Der Rand 4 begrenzt eine Öffnung 5. Im
hier dargestellten Ausführungsbeispiel ist die Öffnung 5
des Beckens 1 durch einen Deckel 6 verschlossen. So-
wohl das Becken 1 als auch der Deckel 6 sind aus ver-
festigtem Papier- und/oder Pappmaterial hergestellt.
[0020] Der Deckel 6 umfasst einen Vorsprung 7 mit
einer umlaufenden Kante 8. Der Rand 4 verläuft im Be-
reich der Öffnung 5 in das Becken 1 hinein, sodass der
Deckel 5 mit der Kante 8 an diesem Bereich des Rands
4 hintergreifen kann und somit die Öffnung 5 sicher ver-
schlossen ist.
[0021] Des Weiteren ist an dem Boden 2 ein Flüssig-
keit aufnehmendes Material 9, beispielsweise ein Super-
absorber 9, angeordnet. Der Superabsorber 9 bindet die
in dem Becken 1 vorhandene Flüssigkeit, um ein Aus-
treten dieser zu verhindern.
[0022] Fig. 2 zeigt in einer schematischen, geschnitte-
nen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Steckbeckens. Das in Fig. 2 darge-
stellte Becken 1 umfasst an seinem Rand 4 Erhebungen
10, die in Ausnehmungen 11 des Deckels 6 eingreifen
und somit eine form- und kraftschlüssige Verbindung zwi-
schen Deckel und Becken erzeugen, beispielsweise im
Sinne einer Snap-In-Verbindung. Dabei sei darauf hin-
gewiesen, dass die Erhebungen 10 und die Ausnehmun-
gen 11 lediglich schematisch dargestellt sind. Anstatt von
Ausnehmungen 11 können an dem Deckel 6 auch Ver-
tiefungen ausgebildet sein, sodass neben der Öffnung 5
keinerlei weitere Öffnungen in dem Deckel 6 oder dem
Becken 1 vorhanden sind. Des Weiteren entspricht das
Ausführungsbeispiel gemäß Fig. 2 dem Ausführungsbei-
spiel gemäß Fig. 1, sodass zur Vermeidung von Wieder-
holungen auf die Beschreibung von Fig. 1 verwiesen
wird.
[0023] Fig. 3 zeigt in einer schematischen, geschnitte-
nen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Steckbeckens. Das in Fig. 3 gezeig-
te Ausführungsbeispiel stellt eine Kombination der Aus-
führungsbeispiele nach Fig. 1 und Fig. 2 dar, wonach der
Deckel 6 sowohl einen Vorsprung 7 als auch Ausneh-

mungen 11 aufweist, die mit der Öffnung 5 bzw. den Er-
hebungen 10 des Beckens 1 korrespondieren. Somit ist
eine besonders sichere Verbindung zwischen Becken 1
und Deckel 6 gewährleistet. Des Weiteren wird auf die
Beschreibung der Figuren 1 und 2 verwiesen.
[0024] Fig. 4 zeigt in einer schematischen, geschnitte-
nen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Steckbeckens. Bei dem Ausfüh-
rungsbeispiel gemäß Fig. 4 sind an dem Deckel 6 Erhe-
bungen 10 angeordnet, die in korrespondierende Vertie-
fungen 12 im Rand 4 des Beckens 1 eingreifen, so dass
im weitesten Sinne eine Steck- bzw. Snap-In-Verbindung
geschaffen ist. Ansonsten entspricht Fig. 4 den voran-
stehenden Ausführungsbeispielen.
[0025] Fig. 5 zeigt in einer schematischen, geschnitte-
nen Darstellung ein weiteres Ausführungsbeispiel eines
erfindungsgemäßen Steckbeckens. Dabei ist das Be-
cken 1 zweiteilig ausgebildet, umfasst nämlich eine In-
nenschale 15 und eine Außenschale 16. Die Innenschale
15 weist den Boden 2, die Seitenwand 3 sowie den Rand
4 auf. Die Innenschale 15 kann in die Außenschale 16
eingesteckt, eingeclipst, eingerastet oder über eine be-
liebige andere Verbindung - beispielsweise eine Press-
passung - mit der Außenschale 16 derart verbunden sein,
dass sie sicher in der Außenschale 16 gehalten ist. Der
Deckel 6 kann entsprechend den Ausführungsbeispielen
der Figuren 1 bis 4 an dem Rand 4 befestigt sein, so dass
die Ausscheidungen sicher in der Vorrichtung einge-
schlossen sind. Des Weiteren können die Innenschale
15 und/oder die Außenschale 16 eine Beschichtung mit
einem Flüssigkeit aufnehmenden Material 9 aufweisen.
[0026] Fig. 6 zeigt in einer schematischen Aufsicht ein
Ausführungsbeispiel eines Beckens 1 eines erfindungs-
gemäßen Steckbeckens. Dabei ist deutlich zu erkennen,
dass an dem Rand 4 eine als Handgriff dienende Mulde
13 ausgebildet ist. Durch die Mulde 13 ist es der Hilfs-
person möglich, das Steckbecken nach der Verwendung
unter der bettlägerigen Person herauszuziehen. Wesent-
lich ist hierbei, dass es sich um eine Mulde 13 und nicht
etwa eine Ausnehmung im Rand 4 handelt. Des Weiteren
umfasst der Rand 4 einen mit einem weichen Material
14 versehenen Bereich. Das Material 14 dient zur Ver-
hinderung von Druckstellen an dem Körper des Verwen-
ders. Dabei muss das Steckbecken bzw. der Rand 4 nicht
zwangsweise oval ausgestaltet sein, sondern kann eine
beliebige, insbesondere an die ergonomischen Bedin-
gungen angepasste Form aufweisen.
[0027] Hinsichtlich weiterer vorteilhafter Ausgestaltun-
gen der erfindungsgemäßen Vorrichtung wird zur Ver-
meidung von Wiederholungen auf den allgemeinen Teil
der Beschreibung sowie auf die beigefügten Ansprüche
verwiesen.
[0028] Schließlich sei ausdrücklich darauf hingewie-
sen, dass die voranstehend beschriebenen Ausfüh-
rungsbeispiele der erfindungsgemäßen Vorrichtung le-
diglich zur Erörterung der beanspruchten Lehre dienen,
diese jedoch nicht auf die Ausführungsbeispiele ein-
schränken.
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Bezugszeichenliste

[0029]

1 Becken
2 Boden
3 Seitenwand
4 Rand
5 Öffnung
6 Deckel
7 Vorsprung
8 Kante
9 Flüssigkeit aufnehmendes Material, Superabsor-

ber
10 Erhebung
11 Ausnehmung
12 Vertiefung
13 Mulde
14 weiches Material
15 Innenschale
16 Außenschale

Patentansprüche

1. Steckbecken zur Aufnahme von menschlichen Aus-
scheidungen, mit einem von einem Boden (2) und
einer Seitenwand (3) gebildeten Becken (1), wobei
sich an die Seitenwand (3) ein als Sitzfläche dienen-
der Rand (4) anschließt, wobei der Rand (4) eine
Öffnung (5) begrenzt und wobei das Becken (1) aus
verfestigtem Papier- und/oder Pappmaterial herge-
stellt ist,
dadurch gekennzeichnet, dass ein aus verfestig-
tem Papier- und/oder Pappmaterial hergestellter De-
ckel (6) vorgesehen ist, der form- und/oder kraft-
schlüssig an und/oder in und/oder auf dem Becken
(1) anbringbar ist und die Öffnung (5) vollständig ver-
schließt.

2. Steckbecken nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Becken (1) und der Deckel (6)
aus dem gleichen Material hergestellt sind.

3. Steckbecken nach Anspruch 1 oder 2, dadurch ge-
kennzeichnet, dass das Becken (1) eine Innen-
schale (15) und eine Außenschale (16) aufweist.

4. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 3, da-
durch gekennzeichnet, dass das Becken (1)
und/oder der Deckel (6) zumindest teilweise eine im-
prägnierte Oberfläche aufweisen.

5. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 4, da-
durch gekennzeichnet, dass das Becken (1)
und/oder der Deckel (6) zumindest bereichsweise
eine Krankheitserreger abtötende Beschichtung
aufweisen.

6. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 5, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Becken (1)
und/oder an der Deckel (6) zumindest bereichsweise
ein Flüssigkeit aufnehmendes Material (9), bei-
spielsweise ein Superabsorber (9), angeordnet ist.

7. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 6, da-
durch gekennzeichnet, dass der Deckel (6) einen
mit der Öffnung (5) korrespondierenden Vorsprung
(7) aufweist, so dass der Deckel (6) über den Vor-
sprung (7) an bzw. in dem Becken (1) fixierbar ist.

8. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 7, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Rand (4) und
dem Deckel (6) miteinander korrespondierende Ver-
tiefungen (12) und/oder Ausnehmungen (11)
und/oder Erhebungen (10) ausgebildet sind, um den
Deckel (6) an bzw. auf dem Becken (1) zu fixieren.

9. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 8, da-
durch gekennzeichnet, dass an dem Rand (4) eine
als Handgriff dienende Mulde (13) ausgebildet ist.

10. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 9, da-
durch gekennzeichnet, dass ein Depot zur Auf-
nahme von Toilettenpapier ausgebildet ist.

11. Steckbecken nach einem der Ansprüche 1 bis 10,
dadurch gekennzeichnet, dass das Becken (1)
und/oder der Deckel (6) zumindest bereichsweise
parfümiert ausgebildet sind.
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